
Verordnung über die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und die Entscheidung über den schulischen Förderort (VO-SF, BASS 14 - 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beratung und schriftliche 
Information der 

Erziehungsberechtigten 

Antrag der 
Erziehungsberechtigten auf 
Eröffnung des Verfahrens 

über die Allg. Schule 
(Bericht d. Allg. Sch.) 

Antrag der Allg. Schule auf 
Eröffnung des Verfahrens 
(Bericht der Allgemeinen 

Schule) 

Schulaufsicht eröffnet 
das Verfahren 

 
 

Schulärztliche 
Untersuchung 

 Beauftragung einer Lehrkraft für 
Sonderpädagogik und einer Lehrkraft 
der Allg. Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs 

Entscheidung des Schulamtes über den 
sonderpädagogischen Förderbedarf und 
den schulischen Förderort 

Förderschule Sonderpädagogische 
Fördergruppe 

Einzelintegration Gemeinsamer 
Unterricht 

Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

eröffnet nicht 

Abschließendes Gespräch mit den Erziehungsberechtigten über die Ergebnisse, 
Förderschwerpunkte und Möglichkeiten der sonderpädagogischen Förderung 

 

Beteiligung der 
Erziehungs-
berechtigten 

Erstellung des Pädagogischen 
Gutachtens durch beide Lehrkräfte 

im dialogischen Verfahren 

ggf. Anhörung 
der Erziehungs-
berechtigten 

ggf. Rechtsmittel 
Widerspruch/ 

Klage 

Fortsetzung am 
selben Förderort 

Wechsel des Förderortes 
bei verändertem 

Förderbedarf 

Beendigung 
und/ oder 

Rückschulung 

allgemeine 
Schule 

 bei Abweisung des Widerspruchs/der Klage 


